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Geleitwort 

Angesichts der – vor allem im deutschsprachigen Schrifttum anzutreffenden – Viel-
zahl von Arbeiten zum „fair value accounting“ überrascht es, daß ein Themenkreis in 
diesem Kontext bislang nahezu vollständig vernachlässigt wurde: die Prüfung beizu-
legender Zeitwerte durch den Abschlußprüfer. Die Existenz dieser Forschungslücke 
überrascht aus zweierlei Gründen: Erstens strahlen die in der Rechnungslegung zu 
konstatierenden Probleme uneingeschränkt auf die anschließend vorzunehmende Prü-
fung dieser Rechnungslegung aus, so daß auch die prüfungstheoretische Durchdrin-
gung der Zeitwertproblematik vonnöten ist. Zweitens zeigte sich in der (ersten) Fi-
nanzkrise, daß Fehlbewertungen insbesondere von Finanzinstrumenten und drohende 
Schieflagen von Kreditinstituten auch von den mit der Prüfung betrauten Wirt-
schaftsprüfern nicht entdeckt wurden. Die vorliegende Arbeit, die 2012 vom Fachbe-
reich IV der Universität Trier als Dissertationsschrift angenommen wurde, setzt an 
dieser Konstellation, bestehend aus einer gravierenden Forschungslücke bei gleich-
zeitiger erheblicher Praxisrelevanz, an. Herr Dr. Weimann widmet sich eingehend der 
Analyse jener Probleme, die mit der Prüfung beizulegender Zeitwerte einhergehen. 
Darauf aufbauend sucht er Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um den Herausforde-
rungen, die das „fair value accounting“ an den Wirtschaftsprüfer stellt, begegnen zu 
können.  
 
In einem sehr eigenständigen, schrittweisen Vorgehen sucht der Autor zunächst nach 
Lösungen, die durch die Gestaltung des Prüfungsprozesses erzielbar sind. Hier arbei-
tet Herr Dr. Weimann im Kontext der Rechnungslegungsregeln Ansätze innerhalb der 
Phase der Prüfungsdurchführung heraus, die den Schwierigkeiten der Prognose und 
der Existenz von Ermessensspielräumen begegnen. Es schließen sich Ansätze inner-
halb der Phase der Urteilsmitteilung an, die sich auf die Vermittlung von Zusatzin-
formationen durch den Prüfer und die Einschränkung oder Versagung des Bestäti-
gungsvermerks beziehen. Im Kontext der berufsständischen Regelungen diskutiert 
der Autor zunächst Möglichkeiten der Beseitigung verfahrenstechnischer Mängel, um 
sich danach Überlegungen der Beseitigung prüfungsnormenbedingter Mängel zuzu-
wenden. Er plädiert hierbei für die Neufassung einer zeitwertbezogenen Prüfungs-
norm und arbeitet im Anschluß Aufbau und Inhalt einer solchen Norm eigenständig 
und schlüssig heraus. Einen weiteren Schritt vollzieht er, indem er Lösungen durch 
die Einflußnahme auf die Rechnungslegung erörtert. Herr Dr. Weimann diskutiert 
hier Ansätze der Vereinheitlichung der Zeitwertbilanzierung, der Ablehnung der Zeit-
wertbilanzierung und ihrer teilweisen Akzeptanz und spricht sich schlußendlich – 
gestützt auf eine sauber geführte Begründung – für diese dritte Lösung aus. 
 
Insgesamt hat Herr Dr. Weimann mit seiner Arbeit einen Meilenstein der Prüfungs-
theorie vorgelegt, der die bislang bestehende gravierende Forschungslücke im Be-
reich „Prüfung von Zeitwerten“ deutlich verringert. Es handelt sich um Grundlagen-
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forschung in der Tradition der normativen Betriebswirtschaftslehre, die zugleich eine 
hohe Praxisrelevanz aufweist. Es bleibt zu hoffen, daß die Ergebnisse von Herrn Dr. 
Weimann auch vom Berufsstand der Wirtschaftsprüfer aufgegriffen werden, bieten 
sie doch vielfältige fruchtbare Ansatzpunkte zur Verbesserung der prüferischen Ur-
teilsfindung in bezug auf zeitbewertete Positionen im Jahresabschluß. 
 
 

PROF. DR. MICHAEL OLBRICH



Vorwort 

Die vorliegende Arbeit „Zeitwertbilanzierung und Wirtschaftsprüfung“ entstand wäh-
rend meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsprüfung und Controlling der Universität 
Trier sowie am Institut für Wirtschaftsprüfung der Universität des Saarlandes. Sie 
wurde 2012 vom Fachbereich IV der Universität Trier als Dissertationsschrift an-
genommen.  
 
An erster Stelle möchte ich meinem verehrten akademischen Lehrer und Doktorvater, 
Herrn PROF. DR. MICHAEL OLBRICH, herzlich dafür danken, daß er mich im Rahmen 
meines Dissertationsprojektes jederzeit vorbildlich unterstützte, von der Themen-
findung bis hin zur Publikation. Seine wertvollen Anregungen sowie die zahlreichen 
fruchtbaren Diskussionen haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Arbeit erfolg-
reich fertigzustellen. Mein aufrichtiger Dank gilt zudem Herrn PROF. DR. LUTZ 

RICHTER für die Übernahme und zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Ebenfalls 
bedanke ich mich bei Herrn Prof. DR. WALTER SCHERTLER in der Funktion des Prü-
fungsvorsitzenden. Darüber hinaus werde ich meinen Förderer in der Praxis, Herrn 
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vollen Ratschläge stets in dankbarer Erinnerung behalten. 
 
Ebenfalls bedanke ich mich bei den Herausgebern für die Aufnahme meiner Arbeit in 
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Weitergehend möchte ich mich bei meinen Kollegen am Lehrstuhl für die moti-
vationsfördernde Arbeitsatmosphäre sowie manchen aufschlußreichen Gedanken-
austausch bedanken. 
 
Zu herzlichem Dank verpflichtet bin ich meiner lieben Schwester, Frau M.A. Stefanie 
Sapara, die die gesamte Arbeit gelesen und mit hilfreichen Kommentaren versehen 
hat. Meiner Partnerin, Frau DIPL.-KFF. BETTINA BERG, danke ich sehr herzlich für 
ihren steten Zuspruch sowie die unermüdliche moralische Unterstützung. Daneben 
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I. Der beizulegende Zeitwert im Lichte der Abschlußprüfung 

Die Rechnungslegung sieht sich in Deutschland einem grundlegenden Wandel aus-
gesetzt, da deutsche Unternehmungen neben der traditionellen handelsrechtlichen 
Bilanzierung auch internationale Rechnungslegungsstandards anwenden können oder 
gar dazu verpflichtet sind.1 Daher erfuhr die Rechnungslegung nach den „inter-
national financial reporting standards“ (IFRS)2, die vom „international accounting 
standards board“ (IASB)3 verabschiedet werden, in den letzten Jahren auch zuneh-
mend Beachtung im betriebswirtschaftlichen Schrifttum.4 Die Rechnungslegung nach 
IFRS verfolgt die Zielsetzung, insbesondere Eigenkapitalgeber der bilanzierenden 
Gesellschaft mit entscheidungsnützlichen Informationen zu versorgen.5 Dabei haben 

                                              
1 Vgl. KIRSCH, Künftige Zahlungsströme (2007), S. 363, ferner SIEGEL, Relevanz (2007), S. 595. 

2 Das Regelwerk der IFRS umfaßt nach IAS 1.7 zwei wesentliche Bereiche. Dies sind erstens die 
Einzelstandards, bezeichnet als „international accounting standards“ (IAS) bzw. IFRS i.e.S., 
welche insbesondere Regeln über Ansatz, Bewertung, Ausweis und Erläuterung der Rechnungs-
legungsposten enthalten und zweitens weiterführende Regelungen, welche die Standards in De-
tailfragen ergänzen und in Form von Interpretationen des „standing interpretations committee“ 
(SIC) bzw. des „international financial reporting interpretations committee“ (IFRIC) oder durch 
Begründungserwägungen und Anwendungsleitlinien festgeschrieben sind. Vgl., wie auch im 
folgenden, LÜDENBACH/HOFFMANN, Rahmenkonzept (2011), Rz. 1 f. sowie 52 f. Als weiterer 
Regelungsbereich ist darüber hinaus das Rahmenkonzept zu nennen, das allgemeine Über-
legungen, z.B. zum Zweck der Rechnungslegung, oder grundlegende Definitionen enthält. Wenn 
nachfolgend von den IFRS gesprochen wird, ist das gesamte Regelwerk gemeint. Zum Komito-
logieverfahren der Europäischen Union (EU) bzw. zur Umsetzung der IFRS in nationales Recht, 
vgl. BUCHHEIM/GRÖNER/KÜHNE, Übernahme in Europa (2004), KÜTING/RANKER, Auslegung 
der endorsed IFRS (2004), BUCHHEIM/KNORR/SCHMIDT, Anwendung der IFRS in Europa (2008), 
BUCHHEIM/KNORR/SCHMIDT, Endorsement-Verfahren (2008). 

3 Im Jahre 1973 wurde das „international accounting standards committee“ (IASC) als privat-
rechtliche Organisation von den Berufsverbänden der Wirtschaftsprüfer aus zehn Ländern ge-
gründet, mit dem Ziel, weltweit einheitliche Rechnungslegungsstandards zu schaffen. In 2001 er-
folgte eine Umstrukturierung, aus der das IASB hervorging, das sich seitdem um die Verbesse-
rung von Rechnungslegungsgrundsätzen, -methoden und -verfahren bemüht und ferner nach Har-
monisierung und Konvergenz zwischen den IFRS und den nationalen Rechnungslegungsvor-
schriften strebt. Vgl. eingehend zu diesen Ausführungen sowie weiterführend zum Aufbau und 
der Arbeitsweise des IASB statt vieler PELLENS/FÜLBIER/GASSEN/SELLHORN, Rechnungslegung 
(2008), S. 80-96. Mit der Umstrukturierung des IASC ging auch die Umbenennung der IAS in die 
IFRS einher, weswegen die Begriffe IAS und IFRS i.d.R. synonym verwendet werden. 
Vgl. hierzu auch KUßMAUL, Fair Value (2005), S. 181. 

4 Zur IFRS-Rechnungslegung im allgemeinen vgl. statt vieler SCHRUFF, Rechnungslegung (2006) 
oder BIEG/HOSSFELD/KUßMAUL/WASCHBUSCH, IFRS (2009). Zur aktuellen Diskussion über die 
IFRS vgl. OLBRICH, Zeitwertbilanzierung (2008), OLBRICH, IFRS 13 (2011), KÜTING, Unbe-
stimmte Rechtsbegriffe (2011), KÜTING/LAUER, Abschlußzwecke nach HGB und IFRS (2011), 
SCHRUFF, Rechenschaft (2011), SCHILDBACH, IFRS (2011). 

5 Vgl. RK.12 ff. Diese Zielsetzung wird auch durch das in 2010 überarbeitete Rahmenkonzept 
weiter verfolgt. Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt II.1.1. 

M. Weimann, Zeitwertbilanzierung und Wirtschaftsprüfung, 
DOI 10.1007/978-3-658-00135-3_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
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die Informationen insbesondere verläßlich und relevant zu sein.6 Letztendlich voll-
zieht sich ein Übergang in eine Rechnungslegungswelt, die über keinen vergleich-
baren fundierten theoretischen Unterbau wie das kodifizierte deutsche Bilanzrecht 
verfügt und „[e]in recht überschaubares System abstrakter Rechnungslegungsnormen 
[…] gegen ein Mehr an kasuistisch differenzierten Einzelfallregelungen [ein-
tauscht]“7. Als „Flaggschiff der IFRS-Bilanzierung“8 kommen dabei beizulegende 
Zeitwerte zum Einsatz, welche, offenbar wegen ihrer vermeintlich höheren Entschei-
dungsnützlichkeit, die fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten als maß-
gebliches Bewertungskonzept verdrängen.9 Da die Adressaten des Prüfungsurteils je-
doch „dieselben Erwartungen wie bei einer Bewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten“10 haben, wird deutlich, daß sich mit dem Wandel der Rechnungslegung 
zwangsläufig auch Änderungen für die Abschlußprüfung ergeben. Ziel des wirt-
schaftlichen Prüfungswesens ist die Abgabe eines vertrauenswürdigen Urteils über 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses.11 Das Prüfungsurteil hat im öffent-
lichen Ansehen einen besonderen Stellenwert, denn erst durch die Jahresabschlußprü-
fung durch den Wirtschaftsprüfer12 erlangt die externe Rechnungslegung bei Kapital-
gebern Glaubwürdigkeit.13 Vor dem Hintergrund der gewachsenen Bedeutung der 
internationalen Rechnungslegung drängt sich daher die Frage auf, ob das in Rede 
stehende Ziel der Abschlußprüfung erreicht werden kann, wenn der Prüfung die zeit-
wertbezogenen Rechnungslegungsnormen der IFRS zugrunde liegen. NAUMANN 
stellt diesbezüglich folgendes fest: „Solange Wirtschaftsprüfer verlässliche Soll-
größen vorfinden, können sie fair values grundsätzlich ebenso prüfen wie historische 
Anschaffungskosten.“14 
 
Dieser Aussage ist grundsätzlich zuzustimmen, da die Rechnungslegungsnormen die 
Grundlage zur Ermittlung von Soll-Größen bilden, indem sie vorgeben, wie das Wirt-

                                              
6 Im überarbeiteten Rahmenkonzept steht das Verläßlichkeitskriterium hingegen nicht mehr auf 

gleicher Ebene mit dem Relevanzkriterium, sondern wird durch die glaubwürdige Darstellung er-
setzt, die nach RK.33 bislang lediglich einen Unterbegriff der Verläßlichkeit darstellte. Wesent-
liche inhaltliche Änderungen bezüglich dieser Grundanforderung ergeben sich jedoch nicht. 
Vgl. hierzu LÜDENBACH/HOFFMANN, Rahmenkonzept (2011), Rz. 16 sowie Abschnitt II.1.1. 

7 KÜTING, Entobjektivierung (2006), S. 3. 

8 KÜTING, Entobjektivierung (2006), S. 4. 

9 Vgl. OLBRICH/BRÖSEL, Inkonsistenzen (2007), S. 1548, KÜTING, Entobjektivierung (2006), S. 4. 

10 SCHRUFF, Rechenschaft (2011), S. 856. 

11 Vgl. LEFFSON, Wirtschaftsprüfung (1991), S. 8 sowie MÜLLER/MÜLLER, Wirtschaftsprüfer (2004), 
S. 335. Vgl. ferner UNION EUROPÉENE DES EXPERTS COMPTABLES, Prüfung (1977), S. 19 f. 

12 Die Begriffe Wirtschaftsprüfer, Abschlußprüfer und Prüfer werden im folgenden synonym verwendet. 

13 Vgl. MARTEN, Entwicklungen (2008), S. 122. Schließlich soll die Verläßlichkeit der im Abschluß 
und Lagebericht enthaltenen Informationen durch die Prüfung erhöht werden. Vgl. TESCH, Ab-
schlussprüfung (2007), S. 741. 

14 NAUMANN, Prüfbarkeit der Standards (2010), S. 780. 
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schaften einer Unternehmung in der externen Rechnungslegung darzustellen ist.15 
Allerdings führt die Anwendung der IFRS-Normen häufig nicht zu eindeutigen „Soll-
Zeitwerten“. Die Abkehr vom Anschaffungswertprinzip sowie die mit der Zeitbe-
wertung angestrebte größere Marktnähe der Bilanzierung schränken eine verläßliche 
Wertermittlung ein.16 Im allgemeinen sehen die Rechnungslegungsnormen der IFRS 
vor, den Zeitwert über Preise auf aktiven Märkten zu bestimmen. Da „für die über-
wiegende Mehrzahl der Bilanzpositionen jedoch keine Marktwerte vor[liegen], […] 
erfolgt ein Rückgriff auf Ersatzwerte, deren Ermittlung anhand komplexer Bewer-
tungsmodelle zu vollziehen ist“17. Diese sind allerdings theoretisch fragwürdig und 
gehen mit einer Vielzahl von Ermessensentscheidungen einher, weshalb die Deutsche 
Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) treffend feststellt, daß „[d]ie konsequente 
Fortführung des Fair-Value-Ansatzes […] in vielen Fällen ungeeignet [ist], um den 
Informationsnutzen der Adressaten zu verbessern und übergeordneten Rechnungsle-
gungszielen wie Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit gerecht zu werden“18.19 So 
bleibt festzuhalten, daß die IFRS Verfahren tolerieren, die der normierten Verläßlich-
keitsanforderung an Rechnungslegungsinformationen häufig widersprechen und 
damit einhergehend eine verläßliche Soll-Wertermittlung konterkarieren.20 
 
Diese Ausführungen zeigen, daß die von NAUMANN aufgestellte Bedingung in der 
Realität nur in den seltensten Fällen erfüllt sein wird. Infolgedessen stellt der beizule-
gende Zeitwert nach IFRS im Rahmen der Abschlußprüfung ein besonders interes-
santes Forschungsobjekt dar, das es genauer zu untersuchen gilt. Während die aus 
dem „fair value accounting“ resultierenden Rechnungslegungsprobleme im wirt-
schaftswissenschaftlichen Schrifttum schon erschöpfend eruiert wurden,21 sind dessen 

                                              
15 Vgl. auch BAETGE/THIELE/MATENA, Sicherung der Prüfungsqualität (2004), S. 216. 

16 Vgl. OLBRICH, Zeitwertbilanzierung (2008), S. 224. 

17 DPR, Tätigkeitsbericht (2011), S. 8. 

18 DPR, Tätigkeitsbericht (2011), S. 8. 

19 Daß „fair values“ häufig nicht verläßlich sind, wird durch das Ergebnis des Tätigkeitsberichts 
2010 der DPR unterstrichen, wonach 61 % der im Jahre 2010 festgestellten Bilanzierungsfehler 
einen „fair value“-Bezug aufweisen. Vgl. DPR, Tätigkeitsbericht (2011), S. 8 i.V.m. Anlage 3 und 
Anlage 8. Die DPR-Prüfung bezieht sich ausschließlich auf kapitalmarktorientierte Unterneh-
mungen. Die Gesellschaften sind demnach auf Konzernbasis verpflichtet, einen IFRS-Abschluß 
zu erstellen. Zum Ablauf des Prüfverfahrens vgl. im allgemeinen DPR, Prüfverfahren (2009). 

20 Ein beizulegender Zeitwert gleicht um so stärker einem geschätzten und damit nicht verläßlichen 
Wert, je weiter sich die Wertfindung von dem Ideal des Preises auf einem vollkommenen und 
vollständigen Markt entfernt. Vgl. hierzu auch RUHNKE/SCHMIDT, Fair Value (2005), S. 578. Die 
zunehmende Marktpreisentfernung wird von Bilanzierungsspielräumen begleitet, weswegen der 
vermeintliche Soll-Wert stets Schwankungen ausgesetzt ist. In Konsequenz repräsentiert der 
beizulegende Zeitwert i.d.R. keinen verläßlich ermittelbaren Soll-Wert i.S.e. Punktwertes und ist 
daher als Oberbegriff einer Bandbreite verschiedenartig ermittelbarer Wertansätze zu verstehen. 
Vgl. MARTEN/QUICK/RUHNKE, Wirtschaftsprüfung (2011), S. 401 sowie Abschnitt II.1.3.2. 

21 Vgl. SCHILDBACH, Zeitwertbilanzierung (1998), BAETGE/ZÜLCH, Fair Value-Accounting (2001), 
OLBRICH, IAS 40 (2003), BALLWIESER/KÜTING/SCHILDBACH, Wertansatz (2004), KESSLER, Fair 
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Auswirkungen auf die Abschlußprüfung bisher weitgehend unerforschtes Land. 
Grundsätzlich haben erst wenige „Pioniere“ dieses Terrain der Prüfung von Zeit-
werten beschritten. An erster Stelle sind RUHNKE/SCHMIDT22 zu nennen, die zu dem 
Schluß kommen, daß „die bestehenden [Prüfungs-]Normen sehr allgemein gehalten 
sind“23 und daher versuchen, dem „Prüfer Hilfestellungen bei der Auslegung dieser 
Normen und Hinweise auf möglicherweise geeignete Prüfungshandlungen zu ge-
ben“24. Ferner legen die Autoren die notwendige Basis für eine weiterführende Aus-
einandersetzung mit der Thematik. Außerdem beschäftigen sich BRÖSEL/ZWIRNER im 
übertragenen Sinne mit dem in Rede stehenden Sachverhalt, indem sie sich der Prü-
fung des Geschäfts- oder Firmenwertes nach IFRS widmen, für welche ebenfalls die 
berufsständischen Regelungen zur Prüfung von geschätzten Werten und Zeitwerten 
heranzuziehen sind.25 Eine jüngst veröffentlichte empirische Untersuchung befaßt 
sich mit der Informationsverarbeitung – einem zentralen Aspekt der Prüfungsfor-
schung26 – von Wirtschaftsprüfern am Beispiel der Prüfung geschätzter Werte gemäß 
IAS 40.27 Die Diskussion über einen möglichen Prüfungsablauf sowie die Frage der 
grundsätzlichen Prüfbarkeit von Zeitwerten ist jedoch noch in vollem Umfang zu 
führen. Der von RUHNKE/SCHMIDT postulierte Forschungsbedarf28 besteht demzu-
folge nach wie vor. Um einen Forschungsbeitrag leisten zu können, erscheint es er-
forderlich, sich zum einen dezidiert mit dem zeitwertspezifischen Prüfungsprozeß zu 
beschäftigen. Zum anderen ist es geboten, sich eingehend mit den Rechnungsle-
gungsnormen der IFRS auseinanderzusetzen, bilden diese schließlich den Ausgangs-
punkt der Prüfung beizulegender Zeitwerte. 
 
Die Relevanz einer Untersuchung, die sich mit der Prüfung beizulegender Zeitwerte 
befaßt, erscheint jedoch nicht nur aus der theoretischen, sondern zugleich aus der 
praktischen Perspektive notwendig: 
 
1. Aus den gestiegenen Anforderungen der Rechnungslegung resultiert eine neue 

Herausforderung für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer. Die mit geschätzten 

                                                                                                                                            
Value (2005), HITZ, IFRS-Rechnungslegung (2005), KÜTING, Entobjektivierung (2006), 
OLBRICH/BRÖSEL, Inkonsistenzen (2007), OLBRICH, Zeitwertbilanzierung (2008), BIEG/BO-
FINGER/KÜTING/KUßMAUL/WASCHBUSCH/WEBER, Saarbrücker Initiative (2008), BALLWIESER/ 
KÜTING/SCHILDBACH, Fair Value (2009), KÜTING/LAUER, Krise (2009), KUßMAUL/WEILER, Fair 
Value-Bewertung Teil 1 (2009), KUßMAUL/WEILER, Fair Value-Bewertung Teil 2 (2009), 
HERING/OLBRICH/ROLLBERG, Finanzkrise (2010), OLBRICH, IFRS 13 (2011). 

22 Vgl. RUHNKE/SCHMIDT, Überlegungen (2003) sowie RUHNKE/SCHMIDT, Fair Value (2005). 

23 RUHNKE/SCHMIDT, Überlegungen (2003), S. 1051. 

24 RUHNKE/SCHMIDT, Fair Value (2005), S. 594. 

25 Vgl. BRÖSEL/ZWIRNER, Goodwill (2009). 

26 Zur Prüfungsforschung im allgemeinen vgl. – m.w.N. – ZILCH, Wirtschaftsprüfung (2010), S. 9 ff. 

27 Vgl. hierzu SCHWIND, Informationsverarbeitung (2011). 

28 Vgl. RUHNKE/SCHMIDT, Fair Value (2005), S. 595. 
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Werten einhergehenden Probleme sind aus Sicht des Prüfers zwar nicht gänzlich 
neu, haben sich mit der zunehmenden Bewertung von Bilanzpositionen zum beizu-
legenden Zeitwert jedoch deutlich verschärft.29 Schätzungen von Bilanzwerten, die 
durch das subjektive Ermessen der Rechnungslegenden geprägt sind, haben un-
streitig an Bedeutung gewonnen.30 Die Zeitwertbilanzierung nach IFRS hat folg-
lich maßgeblich dazu beigetragen, daß „die Prüfung aufwendiger und schwie-
riger“31 geworden ist. Die DPR gelangt aufgrund ihrer Tätigkeit sogar zu der 
Erkenntnis, daß die aktuellen Regelungen der IFRS – insbesondere wegen des „fair 
value accounting“ – für den Wirtschaftsprüfer nicht prüfbar sind,32 was beweist, 
daß die Problematik der Prüfbarkeit von Zeitwerten die Praxis bewegt. Diese 
Aussage der DPR spiegelt sich zudem in der jüngst in der Prüfungspraxis lauter 
werdenden Forderung wider, daß das IASB bei der Überarbeitung bzw. Weiter-
entwicklung der Standards die Prüfbarkeit von Bilanzwerten in höherem Maße 
berücksichtigen muß,33 was die praktische Relevanz der Thematik ebenfalls 
unterstreicht. 

 
2. Durch erschwerte Prüfungsbedingungen steigen auch die Anforderungen an die 

Prüfungsnormen. „Dem […] erhöhten inhärenten Risiko, dass die Unternehmens-
leitung Schätzungen als Mittel der Abschlusspolitik einsetzt“34, muß der Prüfer in 
angemessener Weise begegnen. Nun kann dem Institut der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) nicht grundlegend vorgeworfen werden, daß für die 
Prüfung von Zeitwerten keine Prüfungsregelungen bestehen. Jedoch zeigte die 
Finanzmarktkrise35, daß die berufsständischen Regelungen es offensichtlich nicht 
vermochten, den Prüfern eine zweckadäquate Hilfestellung zur Aufdeckung der 

                                              
29 Vgl. ähnlich hierzu sowie mit Beispielen RUHNKE/SCHMIDT, Fair Value (2005), S. 578. 

30 Vgl. RUHNKE, Prüfung von IFRS-Abschlüssen (2007), S. 161. 

31 BIEG/BOFINGER/KÜTING/KUßMAUL/WASCHBUSCH/WEBER, Saarbrücker Initiative (2008), S. 2552. 

32 Vgl. DPR, Comments to IASB (2011), S. 2. 

33 Dies wird insbesondere in einem Begleitschreiben des Vorsitzenden des „international auditing 
and assurance standards board“ (IAASB) zu Kommentaren des IAASB zu einem IASB-Standard-
entwurf deutlich, das an den (nunmehr ehemaligen) Vorsitzenden des IASB, SIR DAVID 

TWEEDIE, gerichtet ist. Vgl. IAASB, Comments on IASB (2011), S. 1. Auch SCHRUFF, Mitglied 
des Vorstands einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, äußert sich entsprechend. 
Vgl. SCHRUFF, Änderungsbedarf (2010), S. 86 und SCHRUFF Rechenschaft (2011), S. 856. 

34 RUHNKE, Prüfung von IFRS-Abschlüssen (2007), S. 161. 

35 Die „zeitnahe“ und „entscheidungsnützliche“ IFRS-Rechnungslegung mit ihren zukunftsorien-
tierten Zeitwerten konnte die Finanzmarktkrise nicht verhindern oder vorhersehen, sondern wirkte 
vielmehr als Krisenverstärker. Vgl. KÜTING/LAUER, Krise (2009), S. 561 ff., HERING/OLBRICH/ 
ROLLBERG, Finanzkrise (2010), S. 36 f. Dies wird von dem IASB-Mitglied KÖNIG dementiert. 
Vgl. hierzu KÖNIG, Finanzmarktkrise (2010), S. 82 f., FREUDIG, Standard-Lösungen (2011), 
S. 34 f. Ebensowenig konnte das „fair value accounting“ einen Beitrag zur Verhinderung von 
Bilanzskandalen leisten. Vgl. hierzu BIEKER, Fair Value Accounting (2006), S. 234 sowie 
BÖCKING, Wechselspiel der Gefühle (2008), S. 75 f. 
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Probleme der Zeitwertbilanzierung zu bieten, so daß diese ihren hoheitlichen 
Auftrag36 z.T. nicht erfüllen konnten.37 Hieraus ist der folgenreiche Schluß zu 
ziehen, daß die berufsständischen Regelungen den Sachverhalt nicht in aus-
reichendem Umfang normieren und somit in bezug auf die Prüfung beizulegender 
Zeitwerte eine praktische Regelungslücke aufweisen. Aufgrund dessen ist die 
gegenwärtige zeitwertspezifische Prüfungsnorm aus praktischer Sicht zwingend 
hinsichtlich ihres zweckadäquaten Inhalts und Umfangs zu würdigen. 

 
Angesichts des skizzierten wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsdefizits, der 
hohen praktischen Relevanz sowie der praktischen Regelungslücke ergibt sich fol-
gende Zielsetzung: Für die Fälle, in denen die Anwendung der bestehenden Prüfungs- 
und Rechnungslegungsregelungen nicht zu der Abgabe eines vertrauenswürdigen 
Prüfungsurteils über Zeitwerte respektive den zeitwertbezogenen Teil der Rech-
nungslegung führt, die Prüfbarkeit der Werte also nicht gegeben ist, soll die vorlie-
gende Schrift einen Beitrag dazu leisten, solche Regelungen zu identifizieren, die zu 
einer zufriedenstellenden Erreichung des Prüfungszwecks führen. So sucht die Arbeit 
die Forschungslücke zu schmälern sowie die praktische Regelungslücke zu schließen, 
indem sie sich der Perspektive des Abschlußprüfers annimmt und sich dessen Ziel, 
vertrauenswürdige Prüfungsurteile über die Zeitwertbilanzierung abzugeben, an-
nähert. Aufgabe der Schrift ist es daher zunächst, den prinzipiellen Ablauf der 
Zeitwertprüfung im Status quo herauszuarbeiten und damit einen Rahmen zur Unter-
suchung der grundsätzlichen Prüfbarkeit beizulegender Zeitwerte zu schaffen. Zu 
beantworten ist daraufhin zum einen, ob bei Akzeptanz der bestehenden IFRS-
Rechnungslegungsregelungen das Ziel mit verbesserten Prüfungsregelungen erreicht 
werden kann. Zum anderen ist zu eruieren, ob es einer grundsätzlichen Änderung der 
Rechnungslegungsregelungen bedarf, um den Prüfungszweck erfüllen zu können. 
 
Als Würdigungsmaßstab der Prüfbarkeit beizulegender Zeitwerte dient in dieser Un-
tersuchung das Verläßlichkeitskriterium bilanzierter Werte. Dies geschieht aus zwei 
Gründen: Erstens müssen bilanzierte Werte verläßlich sein, um dem bilanztheore-
tischen Objektivierungserfordernis, also der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, ge-

                                              
36 Im Schrifttum wird die Meinung vertreten, daß Wirtschaftsprüfern im Krisenfall der hoheitliche 

Auftrag obliegt, „das Versagen des Marktes bei der Bereitstellung richtiger Unternehmensdaten 
ab[zu]wenden“. MÜLLER/SUTTNER, Pflichtrotation (2011), S. 12. 

37 Dies zeigt sich z.B. in den vor und während der Krise erteilten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerken bei krisengeschüttelten Banken, die aufgrund ihrer Kapitalmarktorientierung und Kon-
zernstrukturen die IFRS anzuwenden haben. Exemplarisch sei auf den uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk der COMMERZBANK AG für den Abschluß 2007 und 2008 bzw. die nicht für 
ungültig eingestufte Fortführungsprämisse hingewiesen, obschon die Bank schließlich Staatshil-
fen i.H.v. insgesamt 18,2 Milliarden Euro erhalten hat und in diesem Zuge teilverstaatlicht wurde. 
Vgl. COMMERZBANK AG, Geschäftsbericht 2007 (2008), S. 242, COMMERZBANK AG, Geschäfts-
bericht 2008 (2009), S. 292, ferner auch O.V., Commerzbank (2011). Folglich liegt die Ver-
mutung nahe, daß die Prüfungsnormen z.B. keine ausreichenden zeitwertspezifischen Einschrän-
kungs- oder Versagungsgründe bezüglich des Bestätigungsvermerks enthalten. 
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recht zu werden.38 Zweitens stellt die Verläßlichkeit eine qualitative Anforderung zur 
Erfüllung des Bilanzzwecks der IFRS dar.39 Ist ein bilanzierter Wert nicht verläßlich, 
ist er nicht objektivierbar und strahlt keine Entscheidungsnützlichkeit aus. In diesem 
Fall sind die „Verläßlichkeits-Determinanten“ nicht erfüllt, weswegen die Prüfbarkeit 
nach der hier vertretenen Auffassung nicht gewährleistet ist. Ist die Prüfbarkeit von 
Zeitwerten nicht gewährleistet, kann über sie wiederum kein vertrauenswürdiges Ur-
teil abgegeben werden; der Prüfungszweck wird nicht erreicht. Außerdem ist zu be-
achten, daß sich die vorliegende Schrift auf die gegenwärtigen Regelungen zur Zeit-
wertermittlung von Vermögenswerten gemäß IAS 16, 36, 38, 39, 40 und 41 kon-
zentriert. Bevor die maßgeblichen Änderungen in der Zeitwertbilanzierung aufgrund 
von IFRS 1340 eigenständig und umfänglich gewürdigt werden, erfahren diese in den 
sonstigen Abschnitten lediglich insofern eine Berücksichtigung, als Hinweise auf die 
anstehenden Neuerungen von Relevanz sind. Ausführungen zu Zeitwerten von 
Schulden werden hingegen nur in Grundzügen berücksichtigt, sofern es für das 
grundlegende Verständnis der Untersuchung notwendig ist. Obschon in Deutschland 
lediglich kapitalmarktorientierte Muttergesellschaften zur Aufstellung eines IFRS-
Konzernabschlusses verpflichtet sind, bleiben Besonderheiten der Konzernrech-
nungslegung zur Eingrenzung des Umfangs der Untersuchung unberücksichtigt. Die 
Abstellung auf den Einzelabschluß ist zweckmäßig, da dieser regelmäßig die Grund-
lage zur Erstellung eines etwaigen Konzernabschlusses bildet. 
 
Um der vorstehend beschriebenen Zielsetzung gerecht zu werden, sollen in Kapitel II 
die Ausgangsbedingungen der Thematik erläutert werden. Da für die Untersuchung 
die Rechnungslegungsregelungen der IFRS maßgeblich sind, werden in diesem Zu-
sammenhang zunächst die Grundlagen der Zeitwertbilanzierung nach IFRS aufge-
zeigt (Abschnitt 1). So ist zuerst der Zweck der IFRS-Rechnungslegung zu konkreti-
sieren, was im Hinblick auf die Prüfung von IFRS-Abschlüssen von entscheidender 

                                              
38 Eine Rechnungslegung erscheint obsolet, wenn bilanzierte Werte keine Objektivität respektive 

Verläßlichkeit ausstrahlen. Nach MOXTER drückt sich das Prinzip der objektivierten Vermögens-
wertermittlung u.a. in leicht überprüfbaren Bewertungsmaßstäben aus. Vgl. MOXTER, Bilanzlehre 
(1984), S. 165. Zum bilanztheoretischen Objektivierungserfordernis vgl. zudem LEFFSON, GoB 
(1987), S. 81. Daß bilanzierte Werte Verläßlichkeit ausstrahlen müssen, wird (selbst) vom Vorsit-
zenden des IASB als notwendig erachtet. „Verlässliche und glaubwürdige Informationen sind in 
der Marktwirtschaft eine wesentliche Grundlage für […] funktionierende Märkte. Investitionsent-
scheidungen, die Gewährung von Krediten und die Kapitalaufnahme basieren alle auf dem Ver-
trauen in die Verlässlichkeit […] von Bilanzen.“ HOOGERVORST, Ausrichtung der IFRS (2011), 
S. 254. 

39 Das Relevanzkriterium als weitere Qualitätsanforderung an entscheidungsnützliche Informationen 
rückt dabei – wie darzustellen sein wird – in den Hintergrund. Zur grundsätzlichen Ambivalenz 
des Verläßlichkeits- und Relevanzkriteriums vgl. HAßLINGER, IFRS-Rechnungslegung (2011), 
S. 5 f. und die dort angeführte Literatur. 

40 IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts wurde am 12. Mai 2011 vom IASB veröffent-
licht und ist ab dem 1. Januar 2013 verpflichtend anzuwenden. Vgl. IASB, Common fair value 
measurement (2011). 
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Bedeutung ist. Daneben ist auf den Begriff sowie die Konzeption des „fair value“ 
einzugehen. Dabei werden unterschiedliche Ausprägungsformen des beizulegenden 
Zeitwerts aufgezeigt. Zudem wird die der Wertkonzeption zugrundeliegende und die 
Zeitwert-Prüfung maßgeblich beeinflussende Ermittlungshierarchie präzisiert. Wei-
tere Grundlagen sind in Abschnitt 2 insoweit darzulegen, als zunächst die Frage des 
Zwecks der Jahresabschlußprüfung eingehend zu beantworten ist. Hierauf aufbauend 
sind die gesetzlichen Regelungen zu Jahresabschlußprüfungen aufzuzeigen, welche 
die Prüfungspflicht, den Prüfungsgegenstand und -umfang sowie die Medien der Ur-
teilsmitteilung des Wirtschaftsprüfers kodifizieren. Im Anschluß werden die berufs-
ständischen Regelungen, welche die gesetzlichen Normen für den Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfer konkretisieren, vorgestellt. Die Grundlagen abschließend ist die 
Bedeutung des Prüfungsrisikos und der Wesentlichkeit für Abschlußprüfungen her-
vorzuheben. Kapitel III kombiniert die dargelegten Grundlagen dahingehend, daß 
aufgezeigt wird, wie die Prüfung von nach IFRS zeitbewerteten Bilanzpositionen de 
lege lata dezidiert ausgestaltet werden kann. In Abschnitt 1 wird zunächst die Frage 
geklärt, welche Prüfungsnorm für den zugrundeliegenden Sachverhalt maßgeblich ist, 
wobei zugleich deren Inhalt darzulegen ist. Auf Basis der Prüfungsnorm, welche das 
bei Zeitwerten prüferisch notwendige Vorgehen lückenhaft und unstrukturiert 
wiedergibt, schließt sich in Abschnitt 2 die Entwicklung eines eigenständigen Prü-
fungsprozeßmodells an. Es erfolgt eine differenzierte Betrachtung des prüferischen 
Vorgehens, indem die vier maßgeblichen zeitwertrelevanten Stufen des Prüfungs-
prozesses extrahiert und im einzelnen aufgezeigt werden. So sind die Prüfungs-
planung, die Systemprüfung, die aussagebezogenen Prüfungshandlungen sowie die 
Urteilsbildung und -mitteilung zu skizzieren. Im Rahmen der Erläuterung der 
einzelnen Stufen werden die jeweils zu beachtenden prüferischen Besonderheiten, die 
aus dem Charakter des beizulegenden Zeitwerts resultieren, aufgezeigt. Aufbauend 
auf diesen erzielten Erkenntnissen ist in Kapitel IV die besondere Herausforderung 
der Wirtschaftsprüfertätigkeit im Hinblick auf den Umgang mit Zeitwerten zu 
spezifizieren. Zu diesem Zwecke erfolgt in Abschnitt 1 zunächst die Identifikation 
und Erörterung der maßgeblichen Problemstellungen, welche die Aufgabe des 
Prüfers, ein vertrauenswürdiges Urteil über die Zeitwertbilanzierung abzugeben, 
beeinträchtigen. Dabei gilt es zwischen Problemen, die sich aus den bestehenden 
Rechnungslegungsregelungen ergeben, und Problemen, die aus den bestehenden be-
rufsständischen Regelungen resultieren, zu differenzieren. Dem fügt sich in Ab-
schnitt 2 ein Lösungsansatz an, der die Probleme durch die Gestaltung des Prüfungs-
prozesses zu beheben versucht. Da in bezug auf die Rechnungslegungsregelungen 
Defizite verbleiben, ist auf Grundlage dieser Erkenntnis ein weiterer Lösungsansatz 
zu untersuchen. Hierzu wird in Abschnitt 3 auf die Möglichkeit der Einflußnahme des 
Berufsstands auf den Standardsetzer rekurriert, um Verbesserungen in den Rech-
nungslegungsregelungen herbeizuführen, die sich positiv auf die Prüfbarkeit von 
Zeitwerten auswirken. Die Arbeit schließt in Kapitel V mit der Zusammenfassung der 
gewonnenen Ergebnisse. 
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